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Abschnitt I

Allgemeine Bestimmungen

 

§ 1 
Grundsatz
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(1) Zweck dieses Gesetzes ist 
es, eine patienten- und be-
darfsgerechte gestufte wohn-
ortnahe Versorgung der Bevöl-
kerung durch Krankenhäuser 
sicherzustellen. Die Kranken-
häuser sollen vorhandene 
Spielräume ausschöpfen, leis-
tungsfähig, sparsam und ei-
genverantwortlich wirtschaf-
ten. Die Zusammenarbeit der 
Krankenhäuser untereinander 
und mit den sonstigen Einrich-
tungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens sowie mit den 
niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten soll gefördert, Zu-
sammenschlüsse sollen er-
leichtert werden.

(2) Die Krankenversorgung in 
Krankenhäusern nach Absatz 1 
sicherzustellen, ist eine öffent-
liche Aufgabe des Landes. 
Gemeinden und Gemeinde-

verbände wirken nach Maßga-
be dieses Gesetzes dabei mit. 
Das Land arbeitet mit den 

Krankenhausträgern, ihren Ver-
bänden, den Landesverbänden 
der Krankenkassen, den Ver-
bänden der Ersatzkassen und 
dem Landesausschuß des Ver-
bandes der privaten Kranken-
versicherung (Verbände der 
Krankenkassen) zusammen .

 

(3) Krankenhausträger sind in 
der Regel freie gemeinnützige, 
kommunale, private Träger und 
das Land. Falls sich kein an-
derer geeigneter Träger findet, 
sind Gemeinden und Gemein-
deverbände verpflichtet, Kran-
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kenhäuser zu errichten und zu 
betreiben, kreisangehörige Ge-
meinden jedoch nur, wenn sie 
die erforderliche Finanzkraft 
besitzen.

(4) Mit der Aufnahme in den 
Krankenhausplan ist das Kran-
kenhaus grundsätzlich ver-
pflichtet, an der Aus- und Wei-
terbildung der Gesundheitsbe-
rufe mitzuwirken.

 

  § 2 
Krankenhausleistungen

(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, entsprechend sei-
ner Aufgabenstellung nach den durch Bescheid gemäß § 
18 getroffenen Feststellungen im Krankenhausplan alle, 
die seine Leistungen benötigen, nach Art und Schwere 
der Erkrankungen zu versorgen. Notfallpatientinnen 
und -patienten haben Vorrang. Die stationäre psychia-
trische Versorgung schließt die Pflichtversorgung nach 
dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psy-
chischen Krankheiten (PsychKG) vom 2. Dezember 1969 
(GV. NRW. S. 872) in der jeweils geltenden Fassung ein. 
Zu den Krankenhausleistungen nach Satz 1 zählen auch 

die festgestellten stationären Angebote der besonderen 
Therapierichtungen.

(2) Privatstationen werden weder eingerichtet noch be-
trieben.

(3) Das Krankenhaus kann gegen ein mindestens kos-
tendeckendes Entgelt gesondert berechenbare Leistun-
gen (Wahlleistungen) erbringen, soweit dadurch die Ge-
währung der allgemeinen Krankenhausleistungen nicht 
beeinträchtigt wird. Besondere Verpflegung, besondere 
Unterbringung und der Abschluß eines gesonderten 
ärztlichen Behandlungsvertrages dürfen nicht voneinan-
der abhängig gemacht werden.

(4) Das Krankenhaus wirkt, soweit möglich, auf ein An-
gebot nach § 13 Abs. 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz 
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-SchKG- vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), geändert 
durch Gesetz vom 21. August 1995 (BGBl. I S. 1050), hin.

 

  § 3 
Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten

(1)  Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patien-
ten sind ebenso wie die Behandlung patientenfreundlich 
zu gestalten. Dabei ist insbesondere ihren Bedürfnissen 
nach Schonung und Ruhe Rechnung zu tragen.  Ausbil-
dungs- und Weiterbildungsaufgaben des Krankenhau-
ses, die eine Beteiligung von Patientinnen und Patienten 
erfordern, sind mit der gebotenen Rücksicht auf diese 
durchzuführen.  Dies gilt auch für die übrigen Betriebs-
abläufe.

 

 

  (2) Für alle Patientinnen und Patienten sind vom Kran-
kenhaus angemessene Besuchszeiten einzuräumen, die 
nicht von der Inanspruchnahme von Wahlleistungen ab-
hängig gemacht werden dürfen.

(3) Die Würde sterbender Patientinnen und Patienten ist 
besonders zu beachten. Sie ist über den Tod hinaus zu 
wahren. Hinterbliebene sollen angemessen Abschied 
nehmen können.

 

 

  § 4 
Kind im Krankenhaus

(1)  Die besonderen Belange kranker Kinder sind zu be-
rücksichtigen.  Ihrem Bedürfnis nach besonderer Zu-
wendung ist in Abstimmung mit den Sorgeberechtigten 
soweit wie möglich Rechnung zu tragen.

(2) Das Krankenhaus hat im Rahmen seiner Möglichkei-
ten bei Kindern eine Begleitperson aufzunehmen.

(3) Das Krankenhaus unterstützt in Zusammenarbeit mit 
dem örtlichen Schulträger die schulische Betreuung von 
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Kindern, die über längere Zeit im Krankenhaus behandelt 
werden.

 

  § 5 
Patientenbeschwerdestellen

Der Krankenhausträger trifft Vorkehrungen für die Ent-
gegennahme und Bearbeitung von Patientenbe

schwerden durch eine unabhängige Stelle, die mit allge-
mein anerkannten Einrichtungen der Gesundheitsvorsor-
ge und des Patientenschutzes sowie der Selbsthilfe eng 
zusammenarbeiten soll.

 

 

  § 6 
Patientenberatung, Patientenseelsorge, 
Überleitungen aus dem Krankenhaus, 

Sozialer Dienst

(1) Das Krankenhaus hat einen sozialen Dienst sicherzu-
stellen und die Patientinnen und Patienten darüber zu in-
formieren. Der soziale Dienst hat die Aufgabe, die ärzt-
liche und pflegerische Versorgung der Patientinnen und 
Patienten im Krankenhaus zu ergänzen, sie in sozialen 
Fragen zu beraten und Hilfen nach den Sozialgesetzbü-
chern V und XI (SGB V und SGB XI), die sich an die Ent-
lassung aus dem Krankenhaus anschließen, insbesonde-
re Rehabilitationsmaßnahmen und Maßnahmen der 
Übergangs- und Anschlußpflege zu vermitteln.  Der so-
ziale Dienst berücksichtigt die Ergebnisse der Gesund-
heitskonferenzen nach § 24 und § 26 des Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) vom 25. 
November 1997 (GV. NRW. S. 430) sowie der kommuna-
len Pflegekonferenzen nach § 5 des Landespflegegeset-
zes - PfG NW - vom 19. März 1996 (GV. NRW. S. 137). 
Er arbeitet mit zugelassenen Pflegediensten, mit Pflege-
einrichtungen sowie den Gemeinden und Gemeindever-
bänden eng zusammen.

(2) Die Patientinnen und Patienten haben ein Recht auf 
seelsorgerische Betreuung im Krankenhaus.
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(3) Sozialer Dienst und Krankenhausseelsorge werden 
auf Wunsch der Patientin und des Patienten tätig.

 

  § 7 
Qualitätssicherung

Die Krankenhäuser gewährleisten die interne Qualitäts-
sicherung, insbesondere der Behandlung, der Behand-
lungsergebnisse und der Versorgungsabläufe. Darüber 
hinaus erfüllen sie die ihnen obliegenden Aufgaben der 
externen Qualitätssicherung nach Maßgabe der Festle-
gungen der auf Grund von Bundes- und Landesrecht an 
der Qualitätssicherung Beteiligten.

 

 

  § 8 
Krankenhaushygiene

(1) Das Krankenhaus hat die erforderlichen Maßnahmen 
zur Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Kran-
kenhausinfektionen zu treffen.

(2) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung

1. Maßnahmen zur Erfassung von Krankenhausin-
fektionen,

2. Aufgaben, Bildung und Zusammensetzung einer 
Hygienekommission,

3. Beschäftigung, Tätigkeitsfeld und Weiterbildung 
von Hygienefachkräften 
im Einzelnen zu regeln.

 

 

  § 9 
Arzneimittelkommission

(1) Jedes Krankenhaus hat eine Arzneimittelkommission 
zu bilden. Krankenhäuser eines Trägers oder Kranken-
häuser, zwischen denen ein Versorgungsvertrag im Sin-
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ne des § 14 des Gesetzes über das Apothekenwesen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 1980 
(BGBl. I S. 1993) in der jeweils geltenden Fassung be-
steht, können auch eine gemeinsame Arzneimittelkom-
mission bilden.

(2) Die Arzneimittelkommission hat die Aufgabe,

1. die im Krankenhaus üblicherweise zu verwenden-
den Arzneimittel unter besonderer Berücksichti-
gung ihrer Qualität und Preiswürdigkeit sowie der 
Aufgabenstellung des Krankenhauses aufzulisten 
(Arzneimittelliste),

2. die Ärztinnen und Ärzte in Fragen der Arzneimit-
telversorgung und bei Verdacht auf durch Arznei-
mittel verursachte Erkrankungen zu informieren, zu 
beraten, sowie

3. durch Beratung an der Arzneimittelbevorratung 
für Großschadensereignisse mitzuwirken.

 

  (3) Die Arzneimittelliste nach Absatz 2 Nr. 1 ist von den 
im Krankenhaus tätigen Ärztinnen und Ärzten zu berück-
sichtigen.

(4) Die Arzneimittelkommission ist über alle im Kranken-
haus zur Anwendung kommenden Arzneimittel, die nicht 
in der Arzneimittelliste enthalten sind, zu informieren. 
Sie ist vor der Durchführung klinischer Prüfungen von 

Arzneimitteln zu unterrichten. Nebenwirkungen von 
Arzneimitteln, die nach Art und Umfang über das be-
kannte Maß hinausgehen, sind der Arzneimittelkommis-
sion unverzüglich mitzuteilen.

 

  § 10 
Zusammenarbeit der Krankenhäuser

(1)  Die Krankenhäuser sind entsprechend ihrer Aufga-
benstellung nach dem Bescheid nach § 18 zur Zusam-
menarbeit untereinander und mit den niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten, dem öffentlichen Gesundheits-
dienst, dem Rettungsdienst, den für die Bewältigung von 
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Großschadensereignissen zuständigen Behörden, den 
sonstigen

Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, den 
Selbsthilfeorganisationen und den Krankenkassen ver-
pflichtet. Über die Zusammenarbeit sind Vereinbarun-
gen zu treffen.  Die in § 1 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Genann-
ten unterrichten sich gegenseitig.

 

  (2) Die Zusammenarbeit der Krankenhäuser untereinan-
der und mit Einrichtungen des Gesundheits- und Sozial-
wesens dient insbesondere dem Ziel der Verzahnung 
von stationärer, teilstationärer und ambulanter Versor-
gung.

 

     

  (3) Der Zusammenschluß zu Versorgungseinheiten auf 
dem Gebiet des Gesundheits- und Sozialwesens ist zur 
Steigerung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit 
grundsätzlich zulässig. Die Abläufe des Krankenhaus-
betriebes dürfen nicht beeinträchtigt werden. Die Fi-
nanzierungsverpflichtungen ergeben sich grundsätzlich 
aus dem Anteil der Nutzung der Versorgungseinheiten.

 

 

  § 11 
Zentraler Bettennachweis, 
Großschadensereignisse

 

(1) Das Krankenhaus ist verpflichtet, dem Zentralen 
Krankenbettennachweis bei den kreisfreien Städten und 
Kreisen nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes über den Ret-
tungsdienst sowie die Notfallrettung und den Kranken-
transport durch Unternehmer (RettG) vom 24. November 
1992 (GV.NRW. S. 458) in der jeweils geltenden Fassung 
die erforderlichen Angaben zu machen, insbesondere 
die Aufnahmebereitschaft und die Zahl der freien Betten, 
gegliedert nach Abteilungen, zu melden. Das Recht der 
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Patientinnen und Patienten auf freie Krankenhauswahl 
bleibt unberührt.

(2) Das Krankenhaus ist verpflichtet, an der Bewältigung 
von Großschadensereignissen mitzuwirken. Es stellt 
Einsatz- und Alarmpläne auf und stimmt sie mit der zu-
ständigen Behörde ab.

(3)Im Rahmen der Planung zur Bewältigung von Groß-
schadensereignissen unterstützen nach Absatz 4 aus-
gewählte Krankenhäuser die zuständigen Behörden bei 
der Bevorratung mit Sanitätsmaterial und Arzneimitteln, 
indem sie von diesen beschaffte Bestände in den Ver-
sorgungskreislauf des Krankenhauses aufnehmen.

 

  (4) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, Nähe-
res zur Arzneimittelbevorratung, der Finanzierung, Art 
und Größe der für die Arzneimittelbevorratung geeigne-
ten Krankenhäuser, den Umgang mit Arzneimitteln sowie 
die Zugriffsrechte des Einsatzpersonals bei Großscha-
densereignissen im Einvernehmen mit den für Innere An-
gelegenheiten und für Wissenschaft und Forschung zu-
ständigen Ministerien durch Rechtsverordnung zu re-
geln.

 

 

1

2

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 11 / 39



  § 12 
Rechtsaufsicht

(1) Krankenhäuser und ihre gemeinschaftlichen Einrich-
tungen unterliegen der Rechtsaufsicht.

(2)  Die Aufsicht erstreckt sich auf die Beachtung der 
für Krankenhäuser geltenden Vorschriften, insbesondere 
dieses Gesetzes, des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes 
- KHG - , der Bundespflegesatzverordnung, der Kran-
kenhausbauverordnung und des Transplantationsgeset-
zes. Die Vorschriften über die allgemeine Aufsicht über 
die Gemeinden und Gemeindeverbände, die medizini-
schen Einrichtungen der Hochschulen des Landes sowie 
über die Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug 
bleiben unberührt.

 

 

  (3) Die Krankenhäuser, ihre gemeinschaftlichen Einrich-
tungen und die Einrichtungen nach § 10 Abs. 3 sind ver-
pflichtet, der zuständigen Aufsichtsbehörde die für die 
Durchführung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und deren Beauftragten Zutritt zu gewähren. 
Bei Gefahr im Verzug ist der Zutritt jederzeit zu gestat-

ten. Insoweit wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) ein-
geschränkt.

(4) Es sind

untere Aufsichtsbehörde

die kreisfreie Stadt und der Kreis,

obere Aufsichtsbehörde

die Bezirksregierung,

oberste Aufsichtsbehörde

das zuständige Ministerium.
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  Abschnitt II

Planung

 

 

  § 13 
Krankenhausplan

(1) Das zuständige Ministerium stellt einen Krankenhaus-
plan gemäß § 6 KHG auf und schreibt ihn fort.

(2)  Der Krankenhausplan weist den Stand und die vor-
gesehene Entwicklung der für eine ortsnahe, bedarfsge-
rechte, leistungsfähige und wirtschaftliche Versorgung 
der Bevölkerung erforderlichen Krankenhäuser und Aus-
bildungsstätten gemäß § 2 Nr. 1 a KHG aus. Er besteht 
aus

1. den Rahmenvorgaben

2. den Schwerpunktfestlegungen

und

3. den regionalen Planungskonzepten.

 Die Fortschreibung des Krankenhausplans erfolgt 
durch Änderung der Rahmenvorgaben, der Schwer-
punktfestlegungen und der regionalen Planungskonzep-
te. Die Änderungen nach Satz 2 Nrn. 2 und 3 sind durch 
Bescheid nach § 18 festzustellen. Im Krankenhausplan 
im Ist anerkannte Betten zur stationären Versorgung sind 
Planbetten.  Anerkannte Plätze zur teilstationären Ver-
sorgung sind Be-

handlungsplätze.

 

 

  (3) Der Krankenhausplan wird alle zwei Jahre im Minis-
terialblatt veröffentlicht.

(4)  In den Versorgungsgebieten ist die notwendige ab-
gestufte Versorgung mit ortsnahen, leistungsfähigen 
und bedarfsgerechten Krankenhäusern zu gewährleis-
ten. Die Angebote benachbarter Versorgungsgebiete 
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auch außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen sind 
zu berücksichtigen; dies gilt auch hinsichtlich der Vielfalt 
der Krankenhausträger nach § 1 Abs. 2 Satz 1 KHG.

(5) Die Hochschulkliniken sowie die in § 3 Nrn. 1 und 4 
KHG genannten Krankenhäuser sind in die Krankenhaus-
planung einzubeziehen, soweit sie der allgemeinen Ver-
sorgung der Bevölkerung dienen.  Die Festlegungen 
nach § 15 und § 16 werden, soweit sie durch Bescheid 
nach § 18 festgestellt sind, Bestandteil des Kranken-
hausplans. Die Aufgaben aus Forschung und Lehre sind 
zu berücksichtigen.

 

  § 14 
Rahmenvorgaben

(1) Die Rahmenvorgaben enthalten die Planungsgrund-
sätze, besondere und überregionale Aufgaben und Vor-
gaben für die notwendigen aufeinander abzustimmen-
den Versorgungsangebote nach ihrer regionalen Vertei-
lung, Art, Zahl und Qualität. Sie sind Grundlage für die 
Festlegungen nach § 15 und § 16.

(2) Bei der Neuaufstellung und Fortschreibung der Rah-
menvorgaben ist der zuständige Landtagsausschuss zu 
hören.

(3) Die Krankenhausträger sind verpflichtet, der zustän-
digen Behörde und den Verhandlungspartnern nach § 16 
die durchschnittliche Auslastung ihrer Abteilungen anzu-
zeigen, wenn sie die in den Rahmenvorgaben festgeleg-
te Regelauslastung in zwei aufeinander folgenden Ka-
lenderjahren um 10 Prozentpunkte unterschreiten.

 

     

  § 15 
Schwerpunktfestlegungen

(1) Besondere und überregionale Aufgaben sind den 
Schwerpunktfestlegungen des Landes vorbehalten. Sie 
werden in den Rahmenvorgaben benannt.
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(2) Die Fortschreibung des Krankenhausplans durch 
Schwerpunktfestlegungen kann sowohl auf Antrag eines 
Krankenhausträgers als auch auf Anregung der Verbän-
de der Krankenkassen sowie von Amts wegen erfolgen.

(3) Wird der Krankenhausplan nach Absatz 2 fortge-
schrieben, ist wie folgt zu verfahren:

1. Die Beteiligten nach § 17 Abs. 2 und das betroffe-
ne Krankenhaus werden von der zuständigen Be-
hörde gehört.

2. Der Landesausschuss nach § 17 Abs. 1 erörtert 
den Antrag.

3. Die Änderung des Krankenhausplans erfolgt durch 
Bescheid der zuständigen Behörde nach § 18.

(4)  Soweit Krankenhäusern besondere Aufgaben zuge-
ordnet werden, handelt es sich um allgemeine Kranken-
hausleistungen dieser Krankenhäuser.  Bei Aufgaben 
der Ausbildung muß die Finanzierung gewährleistet sein.

 

 

 

§ 16 
Regionale Planungskonzepte

(1) Auf der Grundlage der Rahmenvorgaben nach § 14 
legt das zuständige Ministerium insbesondere Leis-
tungsstrukturen, Planbettenzahlen und Behandlungsplät-
ze abschließend fest. Hierzu legen die Krankenhausträ-
ger und die Verbände der Krankenkassen ein von ihnen 
gemeinsam und gleichberechtigt erarbeitetes regionales 
Planungskonzept zur Fortschreibung des Krankenhaus-
plans vor.  § 213 Abs. 2 SGB V gilt für die Verbände der 
Krankenkassen entsprechend.  Die kommunale Ge-
sundheitskonferenz nach § 24 ÖGDG kann eine Stel-
lungnahme dazu abgeben.

(2)  Zu Verhandlungen über ein regionales Planungs-
konzept können die Krankenhausträger, die Verbände 
der Krankenkassen und die zuständige Behörde auffor-
dern. Die Verhandlungen nach Satz 1 sind innerhalb von 
drei Monaten nach Aufforderung einzuleiten.  Die Auf-
nahme der Verhandlungen ist der zuständigen Behörde 
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anzuzeigen.  Die Verhandlungen sind spätestens nach 
sechs Monaten abzuschließen.

(3)  Die regionalen Planungskonzepte sind der zuständi-
gen Behörde vorzulegen, die sie der unteren Gesund-
heitsbehörde zur Kenntnis gibt.  Dem Antrag auf Fort-
schreibung ist eine Dokumentation des Verhandlungsab-
laufs und der das Ergebnis tragenden Gründe beizufü-
gen.  Das zuständige Ministerium prüft das regionale 
Planungskonzept rechtlich und inhaltlich.  Soweit es 
Änderungen beabsichtigt, gibt es den Verhandlungspart-
nern Gelegenheit zur Stellungnahme.  Ist die Schließung 
von Krankenhäusern oder Abteilungen vorgesehen, gibt 
das zuständige Ministerium auch der betroffenen Ge-
meinde Gelegenheit zur Stellungnahme.

(4) Die Beteiligten nach § 17 und die betroffenen Kran-
kenhäuser werden zu dem Konzept nach Absatz 1 von 
dem zuständigen Ministerium gehört.

 

  (5) Soweit regionale Planungskonzepte nicht vorgelegt 
werden, entscheidet das zuständige Ministerium von 
Amts wegen nach Anhörung der Beteiligten nach § 17 
Abs. 1 und 2, wenn der Krankenhausplan fortgeschrie-
ben werden soll.  Absatz 3 Satz 5 gilt entsprechend.

(6)  Die regionalen Planungskonzepte und Entscheidun-
gen nach Absatz 5 werden durch Bescheid nach § 18 an 
den Krankenhausträger Bestandteil des Krankenhaus-
plans.  Gegen diesen Bescheid ist für den betroffenen 
Krankenhausträger der Rechtsweg zu den Verwaltungs-
gerichten gegeben.

 

 

  § 17 
Beteiligte an der Krankenhausversorgung

(1) Dem Landesausschuss gehören als unmittelbar Betei-
ligte an:

1. fünf von der Krankenhausgesellschaft Nordrhein- 
Westfalen,

2. sechs von den Verbänden der Krankenkassen,
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3. drei von den kommunalen Spitzenverbänden

benannte Mitglieder,

4. ein von der Katholischen Kirche und ein von den 
Evangelischen Landeskirchen,

5. ein vom Landesausschuß des Verbandes der pri-
vaten Krankenversicherung,

6. soweit psychiatrische Einrichtungen betroffen 
sind, je ein von den beiden Landschaftsverbänden

benanntes Mitglied.

 

  (2) Weitere Beteiligte (mittelbar Beteiligte) sind:

1. die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
in Nordrhein-Westfalen,

2. die Ärztekammern

3. die kreisfreien Städte und Kreise,

4. der Landesverband der DAG,

5. die Bezirksverwaltungen der Gewerkschaft ÖTV,

6. der Landesverband Marburger Bund,

7. die Kassenärztlichen Vereinigungen,

8. die Dienstnehmervertretung Nordrhein-Westfa-
len der arbeitsrechtlichen Kommission

des Deutschen Caritasverbandes,

9. der Verband der kirchlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Rheinland-Westfalen-Lippe.

 

 

 

 

(3)  Der Landesausschuss erarbeitet insbesondere die 
Empfehlungen, die zur Neuaufstellung, Fortschreibung 
und Umsetzung der Rahmenvorgaben und zu Schwer-
punktfestlegungen notwendig sind. Er schlägt vor, wel-
che Daten der zuständigen Behörde bis zum 1. Septem-
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ber eines jeden Jahres von den Krankenhausträgern 
vorzulegen sind und empfiehlt, welche der auf örtlicher 
Ebene vorhandenen Bedarfsabschätzungen und Pla-
nungsüberlegungen zu berücksichtigen sind.  Er be-
schreibt ferner die Daten, die den Verhandlungspartnern 
zur Erarbeitung der regionalen Planungskonzepte nach § 
16 vorliegen müssen. Bei der Erarbeitung der Rahmen-
vorgaben , der Schwerpunktfestlegungen und bei der 
Aufstellung des Investitionsprogramms sind mit den Be-
teiligten nach Absatz 1 einvernehmliche Regelungen an-
zustreben.  Die Beteiligten nach Absatz 2 sind zu den 
Maßnahmen nach §§ 15, 16 und der Aufstellung des In-
vestitionsprogramms zu hören.  Das zuständige Minis-
terium entscheidet abschließend.

(4)  Den Vorsitz im Landesausschuss und die Geschäfte 
des Landesausschusses führt das zuständige Ministeri-
um.  Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsord-
nung.  Er kann Unterausschüsse bilden.  Mitglieder der 
Unterausschüsse können auch mittelbar Beteiligte nach 
Absatz 2 sein.

 

  § 18 
Feststellungen im Krankenhausplan

(1) Die Feststellungen über die Aufnahme oder Nicht-
aufnahme des Krankenhauses in den Krankenhausplan 
werden durch Bescheid der zuständigen Behörde ge-
troffen.  Der Bescheid über die Aufnahme enthält

1. den Namen und den Standort des Krankenhauses und 
seiner Betriebsstellen,

2. die Bezeichnung, Rechtsform und den Sitz des Kran-
kenhausträgers sowie den Eigentümer

des Krankenhauses,

3. die Nummer und das Datum der Aufnahme in den 
Krankenhausplan,

4. das Versorgungsgebiet,

5. die Versorgungsregion für die psychiatrische Pflicht-
versorgung,
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6. die Gesamtzahl der im Ist und Soll anerkannten Betten 
und Plätze; die Zahl der nicht förderfähigen Betten und 
Plätze kann nachrichtlich aufgenommen werden,

7. die Zahl und die Art der Abteilungen mit ihrer Betten-
zahl und ihren Plätzen,

8. die Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1 a KHG,

9. die besonderen und überregionalen Aufgaben sowie

10. die inhaltlichen und zeitlichen Beschränkungen und 
die dafür maßgebenden Gründe.

 

  (2) Wenn Krankenhausträger ohne Zustimmung der zu-
ständigen Behörde von den Feststellungen nach Absatz 
1 abweichen oder planwidrige Versorgungsangebote an 
sich binden, kann das Krankenhaus ganz oder teilweise 
aus dem Krankenhausplan herausgenommen werden.

 

 

  Abschnitt III

Krankenhausförderung

 

 

  § 19 
Förderungsgrundsätze

(1) Investitionskosten von Krankenhäusern werden nach 
dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und den Vor-
schriften dieses Abschnitts auf Antrag gefördert. Dies 
gilt auch für notwendigerweise mit einem Krankenhaus 
verbundene Ausbildungsstätten (§ 2 Nr. 1 a KHG) .

(2) Krankenhäuser werden nicht gefördert, soweit für 
die Investitionen Versicherungsleistungen gewährt wer-
den oder bei Abschluss verkehrsüblicher Versicherun-
gen hätten gewährt werden können. Das gleiche gilt, 
wenn eine Investitionsmaßnahme durch unterlassene 
Wartung und Instandhaltung notwendig geworden ist.
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(3) Fördermittel dürfen nur nach Maßgabe des Bewilli-
gungsbescheides und im Rahmen der Aufgabenstellung 
des Krankenhauses nach den Feststellungen im Kran-
kenhausplan verwendet werden.

(4) Bei Krankenhäusern, die ohne Zustimmung der zu-
ständigen Behörde von den Feststellungen des Kranken-
hausplans abweichen oder durch Verträge planwidrige 
Angebote an sich binden, können Förderungen ganz 
oder teilweise versagt werden.

 

  § 20 
Investitionsprogramm

Zur Förderung des Krankenhausbaus stellt das zustän-
dige Ministerium auf der Grundlage des Krankenhaus-
plans ein Investitionsprogramm gemäß § 6 und § 8 KHG

auf. Darin wird die vorgesehene Verwendung der in 
dem betreffenden Haushaltsjahr zur Verfügung stehen-
den Fördermittel für Maßnahmen nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 
dargestellt. Die Feststellung der Aufnahme des Vorha-
bens in das Investitionsprogramm ist mit der schriftli-
chen Bewilligung der Fördermittel zu verbinden. Ein 
Rechtsanspruch auf Förderung entsteht erst mit der 
schriftlichen Bewilligung der Fördermittel.

 

 

  § 21 
Einzelförderung

(1) Investitionskosten werden für

1. die Errichtung von Krankenhäusern (Neubau, Um-
bau, Erweiterungsbau) einschließlich der Erstaus-
stattung mit den für den Betrieb der Krankenhäuser 
im Rahmen ihrer Aufgabenstellung nach den Fest-
stellungen im Krankenhausplan notwendigen Anla-
gegütern,

2. die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit ei-
ner durchschnittlichen Nutzungsdauer von mehr als 
15 Jahren,
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3. die Ergänzung von Anlagegütern, die über die 
übliche Anpassung (§ 9 Abs. 4 KHG) wesentlich 
hinausgeht,

im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmit-
tel gefördert (Einzelförderung).

(2) Voraussetzung für die Bewilligung von Fördermitteln 
für Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 ist die Aufnahme in 
ein Investitionsprogramm, für Maßnahmen nach Absatz 1 
Nrn. 2 und 3 der Nachweis der Dringlichkeit und Not-
wendigkeit. Darüber hinaus setzt die Bewilligung vor-
aus, dass die Kosten für das einzelne Vorhaben die 
Wertgrenze nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 übersteigen, die ge-
samte Finanzierung gesichert und mit der Maßnahme 
vor der Bewilligung oder einer schriftlichen Einwilligung

des zuständigen Ministeriums nicht begonnen worden 
ist.

 

  (3) Die Kosten für den Erwerb oder die Ausstattung be-
reits betriebener Krankenhäuser sind nicht förderungs-
fähig.

(4) Wird ein Krankenhaus erstmals nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes in den Krankenhausplan aufgenommen, 
so werden nur die nach diesem Zeitpunkt entstehenden 
Investitionskosten gefördert.

(5) Der Landesrechnungshof ist berechtigt, die von den 
Krankenhausträgern zu erbringenden Nachweise, die für 
die Höhe der Fördermittel maßgebend sind, sowie die 
ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel an Ort 
und Stelle zu prüfen, die Unterlagen einzusehen und 
Auskünfte einzuholen.

(6) Die Ausgliederung von Teilen eines Krankenhauses 
ist mit Erlaubnis der zuständigen Behörde zulässig. Die 
anteiligen Fördermittel sind, soweit Investitionen nicht 
abgeschrieben oder Fördermittel nach § 25 nicht zweck-
entsprechend verwendet worden sind, grundsätzlich zu-
rückzuerstatten. Abweichende Vereinbarungen können 
nach § 25 Abs. 12 getroffen werden.
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(7) Vermietungen von geförderten Räumen und deren 
Ausstattungen sind mit Erlaubnis der zuständigen Behör-
de zulässig, soweit der Krankenhausbetrieb nicht beein-
trächtigt wird.  Mieteinnahmen sind nach Abzug der an-
teiligen Betriebskosten grundsätzlich den pauschalen 
Fördermitteln zuzuführen.

 

  § 22 
Umfang der Einzelförderung

(1) Gefördert werden die Kosten, die für eine ausrei-
chende und medizinisch zweckmäßige Versorgung nach 
den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
erforderlich sind. Die Folgekosten, insbesondere die 
Auswirkungen auf die Pflegesätze, sind zu berücksichti-
gen.

(2) Die förderungsfähigen Kosten vermindern sich, so-
weit darin die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlage-
güter enthalten ist, um die pauschalen Fördermittel, die 
dem Krankenhaus

1. bis zur Erteilung des Bewilligungsbescheides 
ausgezahlt, aber noch nicht zweckentsprechend 
verwendet worden sind,

2. nach der Erteilung des Bewilligungsbescheides 
bis zur Inbetriebnahme der geförderten Baumaß-
nahme ausgezahlt werden, soweit sie nicht für un-
abweisbare Maßnahmen verwendet werden müs-
sen.

 Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sind zu über-
nehmen, soweit dies wirtschaftlich geboten und medizi-
nisch vertretbar ist.

 

 

1

2

1

2

1

2

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 22 / 39



  § 23 
Anlauf- und Umstellungskosten 

sowie Grundstückskosten

Anlauf- und Umstellungskosten (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 KHG) 
sind nur förderungsfähig, wenn sie mit einer nach § 21 
geförderten Investition

in Zusammenhang stehen und die Aufnahme der Fort-
führung des Krankenhausbetriebes deswegen gefährdet 
wäre, weil dem Krankenhausträger die Aufbringung der 
Mittel nicht zuzumuten ist. Der Förderungsantrag ist 
spätestens mit dem Antrag nach § 21 anzukündigen.

 

 

  § 24 
Bewilligung der Einzelförderung, 

Zuschussformen

(1) Bei der Bewilligung der Einzelförderung wird der För-
derbetrag mit Zustimmung des Krankenhausträgers als 
Festbetrag gemäß Absatz 2 festgelegt oder nach den 
anfallenden förderungsfähigen Kosten bemessen.

(2) Der Festbetrag ist so zu bemessen, dass die entste-
henden förderungsfähigen Kosten unter Anwendung der 
Grundsätze des § 22 gedeckt werden. Eingesparte För-
dermittel sind für andere Investitionen nach § 21 Abs. 1 
oder § 25 Abs. 1 zu verwenden; § 32 gilt entsprechend. 
Mehrkosten müssen vom Krankenhaus getragen wer-

den. Fördermittel werden nur nachbewilligt, soweit 
Mehrkosten aufgrund nachträglicher unabweisbarer be-
hördlicher Anordnungen erforderlich werden und der 
Krankenhausträger die zuständige Behörde vor ihrem 
Entstehen unverzüglich unterrichtet hat.  Der Verwen-
dungsnachweis beschränkt sich auf den Nachweis, dass 
die Mittel für die geförderte Maßnahme, bei Unterschrei-
ten des Festbetrages für weitere förderungsfähige Maß-
nahmen verwendet und diese funktionsfähig fertigge-
stellt worden sind.
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  (3) In den übrigen Fällen richtet sich die Förderung nach 
den für die bewilligte Investition entstehenden nachge-
wiesenen förderungsfähigen Kosten. Die Bewilligung 
legt die voraussichtliche Förderung auf der Grundlage 
der geprüften Kosten fest. Bei unvorhergesehenen au-
ßergewöhnlichen Kostensteigerungen kann die Bewilli-
gung nachträglich eingeschränkt und insbesondere be-
stimmt werden, dass die Kosten durch Verminderung

des Umfangs der Investition und durch sparsamere Aus-
führung gesenkt werden. Fördermittel können nur 
nachbewilligt werden, soweit unabweisbare Mehrkosten 
nachgewiesen werden und das Krankenhaus die zustän-
dige Behörde vor ihrem Entstehen unverzüglich unter-
richtet hat. Mehrkosten, die durch eine Abweichung 
von der genehmigten Bauplanung bedingt sind, können 
von der Förderung ausgeschlossen werden, wenn die 
zuständige Behörde in die Änderung nicht eingewilligt 
hat. Soweit Abweichungen unabweisbar sind, hat die 
zuständige Behörde sie zu genehmigen. Die Höhe der 
Förderung wird nach Vorlage und Prüfung der Schluss-
abrechnung und des Verwendungsnachweises endgültig 
festgesetzt. Übersteigen die aufgrund der Bewilligung 
ausgezahlten Fördermittel den endgültigen förderungs-
fähigen Betrag, ist der zu viel gezahlte Betrag zu erstat-
ten.

 

 

  (4)  Die Fördermittel sind über ein besonderes Bauab-
rechnungskonto abzuwickeln. Zinserträge und sonstige 
Nutzungen werden auf die bewilligten Mittel angerech-
net.

(5) Die Bewilligung kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden, die zur Verwirklichung des Gesetzes-
zwecks, insbesondere der Grundsätze von Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit und zur Erreichung der Ziele 
des Krankenhausplans, erforderlich sind.

 

 

  § 25 
Pauschale Förderung
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(1)  Durch feste jährliche Beträge (Jahrespauscha-
len) werden gefördert

1. die Wiederbeschaffung von Anlagegütern mit ei-
ner durchschnittlichen Nutzungsdauer von

mehr als drei bis zu 15 Jahren (kurzfristige Anlage-
güter),

2. sonstige nach § 21 förderungsfähige Investitio-
nen, wenn die veranschlagten Kosten für das

einzelne Vorhaben bei Krankenhäusern der

ersten Anforderungsstufe 55100 DM

zweiten Anforderungsstufe 82700 DM

dritten Anforderungsstufe 110240 DM

und der

vierten Anforderungsstufe 145000 DM

ohne Mehrwertsteuer nicht übersteigen.

Zur Wiederbeschaffung gehören auch die Kosten der 
Erhaltung oder Wiederherstellung von Anlagegütern, so-
weit diese Kosten nicht im Pflegesatz zu berücksichtigen 
sind. Satz 1 Nr. 2 findet auch dann Anwendung, wenn 
die Wertgrenze nachträglich überschritten wird.

 

  (2) Zur Ermittlung der Anforderungsstufe des Kran-
kenhauses werden die Planbetten und Behand-
lungsplätze des Krankenhauses mit dem Punktwert 
je Planbett und Behandlungsplatz (Punktwert) ver-
vielfacht. Bruchteile der sich insgesamt ergeben-
den Punktwerte werden bis unter 0,5 abgerundet 
und ab 0,5 aufgerundet.

(3) Es gehören Krankenhäuser mit einer Punktzahl

bis zu 349 Punkten zur ersten Anforderungsstufe,

bis zu 599 Punkten zur zweiten Anforderungsstufe,

bis zu 799 Punkten zur dritten Anforderungsstufe

 

1

2

3

1

2

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 25 / 39



ab 800 Punkten zur vierten Anforderungsstufe.

 

  (4) Der Punktwert beträgt in den von Ärztinnen und Ärz-
ten des Krankenhauses hauptamtlich geleiteten Abtei-
lungen sowie für Intensivpflegebetten und Planbetten in 
gesondert ausgewiesenen Einheiten für Infektionskranke 
für

1. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten 2,5

2. Neurologie 2,1

3. Säuglings- und Kinderheilkunde einschl. Kinder-
chirurgie 1,9

4. Intensivpflege, Infektionskrankheiten, Urologie, 
Augenkrankheiten 1,5.

Im übrigen beträgt der Punktwert eins.

(5) Die Fördermittel betragen jährlich für jedes Planbett 
und jeden Behandlungsplatz bei Krankenhäusern der

ersten Anforderungsstufe 3340 DM

zweiten Anforderungsstufe 3892 DM

dritten Anforderungsstufe 4980 DM

vierten Anforderungsstufe 5700 DM.

 

 

  (6) Psychiatrische Fachkrankenhäuser und psychiatri-
sche Abteilungen in Allgemeinkrankenhäusern erhalten 
80 % der pauschalen Fördermittel der ersten Anforde-
rungsstufe. Werden Angebote anderer Fachbereiche in 
psychiatrischen Fachkrankenhäusern vorgehalten, wer-
den die Fördermittel für diese Planbetten und Behand-
lungsplätze nach der ersten Anforderungsstufe berech-
net. Teilstationäre Einrichtungen erhalten 50 % der ers-
ten Anforderungsstufe. Krankenhäuser mit kardiovas-
kular- und epilepsiechirurgischen Abteilungen gehören 
zur vierten Anforderungsstufe. Die Absätze 7 bis 13 
gelten in den Fällen der Sätze 1 bis 4 entsprechend.
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(7) Bemessungsgrundlage für die pauschale Förderung 
jedes Krankenhauses bei Änderung der Planbetten- und 
Behandlungsplatzzahlen sind

1. eine Leistungspauschale für die Vorhaltung kurz-
fristiger Anlagegüter nach Absatz 8 und

2. ein planbetten- und behandlungsplatzabhängiger Zu-
schlag nach Absatz 9.

Bei Neuaufnahme eines Krankenhauses in den Kran-
kenhausplan oder bei Erhöhung der Planbetten- und Be-
handlungsplatzzahl erfolgt die Berechnung der pauscha-
len Fördermittel nach den Absätzen 2 bis 6.

 

  (8) Die Leistungspauschale beträgt 75 % der zum 
31.12.1996 gewährten pauschalen Fördermittel bezogen 
auf die Planbetten- und Behandlungsplatzzahlen des je-
weiligen Krankenhauses.  Maßgebend ist der bestands-
kräftige Feststellungsbescheid zum Stichtag. Bei we-
sentlichen festgestellten strukturellen Änderungen wer-
den die pauschalen Fördermittel nach den Absätzen 2 
bis 6 neu berechnet.

 Eine wesentliche Änderung liegt insbesondere dann 
vor, wenn die Planbetten- und Behandlungsplatzzahl um 
mehr als 25 vom Hundert gesenkt wird.

 

 

  (9) Zu dem Betrag nach Absatz 8 erhält das Kranken-
haus einen anteiligen Förderbetrag (Zuschlag) von 25 % 
der neu festgestellten Pauschalen für die nach dem 
Feststellungsbescheid nach § 18 künftig vorzuhaltenden 
Planbetten und Behandlungsplätze.

(10)  Soweit sich zwei oder mehrere Krankenhäuser zu 
einem Krankenhaus zusammenschließen (Fusion), erhält 
das neue Krankenhaus bei entsprechender Planbetten- 
und Behandlungsplatzzahl grundsätzlich pauschale För-
dermittel der höheren Anforderungsstufe. Dies gilt je-
doch nicht, wenn ein mit der Strukturänderung verbun-
dener höherer Wiederbeschaffungsbedarf kurzfristiger 
Anlagegüter nicht nachgewiesen werden kann. Die Ein-
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richtung eines neuen Schwerpunktes gilt allein nicht als 
Nachweis nach Satz 2.

(11)  Die Fördermittel sind bis zur zweckentsprechenden 
Verwendung auf einem besonderen Bankkonto zins-
günstig anzulegen. Zinserträge, Erträge aus der Veräu-
ßerung geförderter kurzfristiger Anlagegüter und Versi-
cherungsleistungen für kurzfristige Anlagegüter sind 
den Fördermitteln zuzuführen.

(12)  Bei Ausgliederungen nach § 21 Abs. 6 Satz 1 kön-
nen mit der zuständigen Behörde Vereinbarungen dar-
über getroffen werden, dass Nutzungsentgelte ganz 
oder teilweise den pauschalen Fördermitteln zugeführt 
werden.  Soweit investitionsintensive Abteilungen aus-
gegliedert werden, sind die pauschalen Fördermittel ent-
sprechend zu kürzen.

 

  (13) Die Kosten für die Erst- und Wiederbeschaffung von 
Anlagegütern gemeinsamer Einrichtungen im Rahmen 
der Zusammenarbeit nach § 10 tragen die Nutzer im Ver-
hältnis ihrer Nutzungsanteile.

(14) Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Ein-
vernehmen mit dem für Innere Angelegenheiten zustän-
digen Ministerium und dem Finanzministerium durch 
Rechtsverordnung die Wertgrenzen nach Absatz 1 Nr. 2 
und die Förderbeträge nach Absatz 5, die Leistungspau-
schale und den Zuschlag nach den Absätzen 8 und 9 in 
Abständen von 2 Jahren der Preisentwicklung und die 
Punktwerte nach Absatz 4 der durchschnittlichen Ent-
wicklung der Wiederbeschaffungskosten anzupassen 
und zu bestimmen, welche Anlagegüter als kurzfristige 
Anlagegüter anzusehen sind.

 

 

  § 26 
Besondere Beträge

(1) Abweichend von § 25 Abs. 5 und 6 kann im Ausnah-
mefall ein besonderer Betrag festgesetzt werden, soweit 
dies zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Kranken-
hauses unter Berücksichtigung seiner im Krankenhaus-
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plan bestimmten Aufgaben notwendig und ausreichend 
ist.  Satz 1 gilt für Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1 a 
KHG entsprechend.

(2) Für die Beschaffung von Medizinprodukten gilt Ab-
satz 1 nur, wenn nachgewiesen wird, dass die Kosten 
nicht durch

1. Einnahmen aus anteiligen Abschreibungsbeträgen

a) aus den Gebühren der das Medizinprodukt nach Satz 
2 nutzenden liquidationsberechtigten

Ärztinnen und Ärzte für gesondert berechenbare statio-
näre und ambulante Leistungen,

b) aus den Sachkosten für die Untersuchung und Be-
handlung von Patientinnen und Patienten aus anderen 
Krankenhäusern, die zur Beschaffung von Medizinpro-
dukten nach Satz 2 angesammelt werden können,

2. Fördermittel nach § 25, die noch nicht zweckentspre-
chend verwendet worden sind, gedeckt werden können. 
 Das zuständige Ministerium bestimmt die Medizinpro-

dukte, deren Beschaffung nach Satz 1 förderungsfähig 
sind.  Mit den Beteiligten nach § 17 Abs. 1 ist Einverneh-
men anzustreben.

 

  § 27 
Förderung der Nutzung von Anlagegütern

(1) Anstelle der Förderung nach § 21 können auf Antrag 
Fördermittel in Höhe der Entgelte für die Nutzung von 
Anlagegütern bewilligt werden, wenn hierdurch eine 
wirtschaftlichere Verwendung der Fördermittel zu er-
warten ist und die für die Bewilligung zuständige Behör-
de vor Abschluss der Nutzungsvereinbarung ihre Erlaub-
nis erteilt hat. Das Vorhaben kann genehmigt werden, 
soweit die Verweigerung der Genehmigung eine erhebli-
che Härte darstellen würde.

(2) Die pauschal gewährten Fördermittel nach § 25 dür-
fen zu dem in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Zweck ver-
wendet werden, soweit dies einer wirtschaftlichen Be-
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triebsführung entspricht und der mit der Gewährung der 
Fördermittel verfolgte Zweck nicht beeinträchtigt wird.

 

  § 28 
Förderung von Kapitaldienstbelastungen

(1) Sind für förderungsfähige Investitionskosten von 
Krankenhäusern, die nach § 25 gefördert werden, vor 
Aufnahme in den Krankenhausplan Darlehen auf

dem Kapitalmarkt aufgenommen worden, so werden 
vom Zeitpunkt der Aufnahme in den Krankenhausplan in 
Höhe der sich hieraus ergebenden Belastungen Förder-
mittel bewilligt. Satz 1 gilt entsprechend für Darlehen 
der Gemeinden, soweit sie nicht in Zuschüsse umge-
wandelt wurden. Landesdarlehen für förderungsfähige 
Investitionen werden in bedingt rückzahlbare Zuschüsse 
umgewandelt.

(2)  Sind während der Förderzeit die Abschreibungen 
für förderungsfähige Investitionen höher als die geför-
derten Tilgungsbeträge, so sind bei Ausscheiden aus 
dem Krankenhausplan Fördermittel in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zu bewilligen.  Sind während der För-
derzeit die geförderten Tilgungsbeträge höher als die 
Abschreibungen für förderungsfähige Investitionen, so 
ist bei Ausscheiden aus dem Krankenhausplan der Un-
terschiedsbetrag zu erstatten.

 

 

  § 29 
Ausgleich für Eigenmittel

(1) Werden in einem Krankenhaus bei Beginn der erst-
maligen Förderung nach dem Krankenhausfinanzie-
rungsgesetz oder diesem Gesetz förderungsfähige In-
vestitionen genutzt, die nachweislich mit Eigenmitteln 
des Krankenhausträgers beschafft wurden und deren 
regelmäßige Nutzungsdauer zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abgelaufen ist, so wird dem Krankenhausträger 
nach Feststellung des Ausscheidens des Krankenhauses 
aus dem Krankenhausplan ein dem Anteil der Eigenmittel 
entsprechender Ausgleich für die Abnutzung während 
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der Zeit der Förderung gewährt, sofern der Kranken-
hausbetrieb eingestellt ist und das Krankenhaus nicht 
weiterhin für Krankenhauszwecke genutzt wird. Eigen-
mittel im Sinne des Satzes 1 sind nur Mittel aus dem frei 
verfügbaren Vermögen des Krankenhausträgers.

(2) Der Berechnung des Ausgleichsbetrages sind die 
Buchwerte bei Beginn der Förderung und die hierauf be-
ruhenden Abschreibungen zugrunde zu legen.

(3) Ein Ausgleichsanspruch entfällt, soweit nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz oder nach diesem Ge-
setz eine Ersatzinvestition gefördert wurde und die Mit-
tel oder ihr Gegenwert noch im Vermögen des Kranken-
hausträgers vorhanden sind.

 

  § 30 
Ausgleichsleistungen 

bei Einstellung oder Einengung des Krankenhausbetrie-
bes

(1) Krankenhäusern, die aufgrund einer Entscheidung 
des zuständigen Ministeriums ganz oder teilweise mit 
mindestens einer Abteilung aus dem Krankenhausplan 
ausscheiden, sind Ausgleichszahlungen zu bewilligen, 
soweit diese erforderlich sind, um die Schließung des 
Krankenhauses oder seine Umstellung auf andere Auf-
gaben zu erleichtern.

(2)  Die Ausgleichszahlungen bemessen sich nach der 
Zahl der Planbetten und Behandlungsplätze, die auf 
Dauer aus der vollstationären und teilstationären Kran-
kenversorgung ausscheiden.  Sie betragen bei Vermin-
derung um

bis zu 30 Planbetten 7000 DM pro Planbett,

bis zu 60 Planbetten 8500 DM pro Planbett,

bis zu 90 Planbetten 10 000 DM pro Planbett,

über 90 Planbetten 11 500 DM pro Planbett.

 Satz 2 gilt für Behandlungsplätze entsprechend.
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3)  Sind die berücksichtigungsfähigen Kosten nach-
weislich höher als die Pauschalen nach Absatz 2 Satz 2, 
so kann auf Antrag des Krankenhausträgers eine höhere 
Ausgleichszahlung bewilligt werden, um bei der Einstel-
lung des Krankenhausbetriebes oder bei der Umstellung 
auf andere Aufgaben unzumutbare Härten zu vermei-
den. Dies gilt insbesondere für

1. unvermeidbare Kosten für die Abwicklung von 
Verträgen,

2. angemessene Aufwendungen für den Ausgleich 
oder die Milderung wirtschaftlicher Nachteile, die 
den im Krankenhaus Beschäftigten infolge der Um-
stellung oder Einstellung entstehen.

Die Ausgleichszahlungen können mit Zustimmung des 
Krankenhauses auch pauschal geleistet werden.  Der 
Krankenhausträger hat alle für die Beurteilung nach Satz 
1 notwendigen Angaben zu machen und zu belegen. 
Insbesondere hat er nachzuweisen, dass diese Aus-
gleichszahlungen erforderlich sind, um unzumutbare fi-
nanzielle Härten für ihn zu vermeiden.

(4) Der Krankenhausträger ist verpflichtet, über die bud-
getrechtliche Umsetzung der Schließung des Kranken-
hauses oder einzelner Abteilungen mit den Parteien der 
Pflegesatzvereinbarung zu verhandeln und dabei das 
zuständige Ministerium zu beteiligen.

 

 

 

§ 31 
Rückforderung von Fördermitteln

(1)  Die Rückforderung von Fördermitteln erfolgt nach 
den allgemeinen Bestimmungen. Eine Zweckverfehlung 
im Sinne dieser Vorschriften liegt auch vor, wenn das 
Krankenhaus seine Aufgaben nach den Feststellungen 
im Bescheid nach § 18 ganz oder zum Teil nicht oder 
nicht mehr erfüllt. Der Bewilligungsbescheid soll nicht 
widerrufen werden, wenn das Kran

kenhaus im Einvernehmen mit der zuständigen Behörde 
ganz oder zum Teil aus dem Krankenhausplan ausschei-
det.
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(2) Der Bewilligungsbescheid kann mit Wirkung für die 
Vergangenheit ganz oder teilweise widerrufen werden, 
wenn das Krankenhaus ohne Zustimmung der Bewilli-
gungsbehörde von den Feststellungen nach § 18 ab-
weicht.  Nach § 21 bereits gewährte Fördermittel kön-
nen unter Berücksichtigung des Einzelfalls zurückgefor-
dert werden, soweit Investitionen nicht abgeschrieben 
sind.  Fördermittel nach § 25 können zurückgefordert 
werden, soweit sie nicht zweckentsprechend verwendet 
worden sind.

 

  § 32 
Investitionsverträge

Investitionsverträge nach § 18 b KHG dürfen nur für die 
Förderung solcher Maßnahmen vereinbart werden, die 
mit den Zielen der Krankenhausplanung übereinstim-
men, die künftige bauliche Entwicklung des Krankenhau-
ses nicht beeinträchtigen und nicht zwangsläufig weite-
re Investitionen nach § 21 zur Folge haben.

 

 

  Abschnitt IV

Krankenhausstruktur

 

 

  § 33 
Wirtschaftliche Betriebsführung

(1) Die im Krankenhausplan ausgewiesenen Krankenhäu-
ser müssen organisatorisch und wirtschaftlich eigen-
ständige Betriebe sein; sie sind nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten zu betreiben.

(2) Mehrere benachbarte Betriebsstellen eines Kranken-
hausträgers bilden zusammen nur dann ein Krankenhaus 
im Sinne dieses Gesetzes, wenn die Betriebsstellen or-
ganisatorisch und wirtschaftlich unselbständige und 
voneinander abhängige Einrichtungen sind, in
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denen insbesondere Abteilungen nicht parallel vorgehal-
ten werden.

 

  § 34 
Abschlußprüfung

(1)  Der Jahresabschluss ist unter Einbeziehung der 
Buchführung durch eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirt-
schaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(Abschlussprüfung) zu prüfen.  Hat das Krankenhaus 
einen Lagebericht aufzustellen, so ist auch dieser in die 
Prüfung einzubeziehen.

(2) Die Prüfung des Jahresabschlusses wird nach den 
allgemeinen für die Jahresabschlußprüfung geltenden 
Grundsätzen durchgeführt.  Die Prüfung erstreckt sich 
insbesondere auf

1. die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens

2. die wirtschaftlichen Verhältnisse,

3. die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach § 25 und

4. die zweckentsprechende Verwendung der über die 
Investitionsverträge nach § 32 erwirtschafteten

Investitionsmittel.

(3)  Sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prü-
fung keine Einwendungen zu erheben, so ist dies durch 
die Abschlussprüfung zu bestätigen; andernfalls ist die 
Bestätigung einzuschränken oder zu versagen.  Soweit 
die Bestätigung versagt oder eingeschränkt erteilt wird, 
ist der Abschlussbericht der zuständigen Behörde vor-
zulegen.

 

 

  § 35 
Leitung und Organisation

(1)  In dem Krankenhaus wird eine Betriebsleitung gebil-
det. Träger von mehreren Krankenhäusern können eine 
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gemeinsame Betriebsleitung bilden. An der Betriebslei-
tung sind eine Leitende Ärztin oder ein Leitender Arzt, 
die Leitende Pflegekraft und die Leiterin oder der Leiter 
des Wirtschafts- und Verwaltungsdienstes zu beteiligen. 
Der Krankenhausträger regelt die

Aufgaben der Betriebsleitung und die Zuständigkeiten 
ihrer Mitglieder.

(2) Andere Formen der kollegialen Betriebsleitung sind 
zulässig, wenn die in Absatz 1 genannten Funktionsbe-
reiche angemessen vertreten sind.

(3) Das Krankenhaus ist nach ärztlich überschaubaren 
Verantwortungsbereichen und medizinischen Gesichts-
punkten nach den Vorgaben der Feststellungen des 
Krankenhausplans in Abteilungen gegliedert.

(4) Der Krankenhausträger trägt die Verantwortung für 
die ärztliche, pflegerische, technische und verwaltungs-
mäßige Organisation des Krankenhauses.

 

  § 36 
Ärztlicher Dienst

(1) Der Träger des Krankenhauses hat für jede Abteilung 
mindestens eine Abteilungsärztin oder einen Abteilungs-
arzt zu bestellen, die oder der nicht weisungsgebunden 
ist.  Sie oder er sind für die Untersuchung und Behand-
lung der Patientinnen und Patienten in der Abteilung ver-
antwortlich. Auch Belegärztinnen und Belegärzte kön-
nen die Abteilungen leiten.

(2) Belegärztinnen und Belegärzte dürfen nur tätig wer-
den, soweit die Abteilung im Bescheid nach § 18 Abs. 1 
als Belegabteilung zugelassen ist. Darüber hinaus dür-
fen Ärztinnen und Ärzte, die weder Belegärztinnen und 
Belegärzte noch hauptamtlich im Krankenhaus tätig sind, 
nur zur ergänzenden Untersuchung und Behandlung tä-
tig werden, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist.
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  § 37 
Struktur der kommunalen Krankenhäuser

Für die kommunalen Krankenhäuser bleiben die Vor-
schriften des Kommunalverfassungsrechtes durch die 
§§ 33 bis 36 unberührt. Verordnungen nach § 107 Abs. 
2 Satz 3 der Gemeindeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666) in der 
jeweils geltenden Fassung werden, soweit sie die Struk-
tur der kommunalen Krankenhäuser regeln, im Einver-
nehmen mit dem zuständigen Ministerium erlassen.

 

 

  § 38 
Kirchliche Krankenhäuser

(1) Die Rechtsverordnung aufgrund von § 8 Abs. 2 so-
wie die Regelungen des § 2 Abs. 4, § 9 und des § 35 
Abs. 1 gelten nicht für Krankenhäuser, die von Religions-
gemeinschaften oder diesen gleichgestellten oder ihnen 
zuzuordnenden Einrichtungen betrieben werden. Satz 1 
gilt unabhängig von der Rechtsform der Einrichtung. 
Die Religionsgemeinschaften treffen für diese Kranken-

häuser in eigener Zuständigkeit Regelungen, die den 
Zielen dieser Vorschriften entsprechen, für § 2 Abs. 4 
soweit möglich.

(2) Die Regelungen im Sinne von Absatz 1 Satz 3 müssen 
sicherstellen, dass der Standard der Krankenhaushygie-
ne und die Transparenz und Koordinierung des Arznei-
mitteleinsatzes nicht hinter den in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Bestimmungen zurückbleiben.

 

 

  § 39 
Statistik

Die Krankenhäuser sind verpflichtet, dem zuständigen 
Ministerium sowie den von ihm bestimmten Stellen Aus-
künfte zu erteilen, die für die Aufstellung eines bedarfs-
gerecht gegliederten Systems leistungsfähiger Kranken-
häuser einschließlich ihrer Ausbildungsstätten benötigt 
werden. Das zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung die unter die Auskunftspflicht 
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fallenden Daten und das Verfahren im Einzelnen festzu-
stellen.

 

  Abschnitt V

Übergangs- und Schlußbestimmungen

 

 

  § 40 
Zuständigkeit, Verwaltungsvorschriften

Zuständiges Ministerium ist das für das Gesundheitswe-
sen zuständige Ministerium. Es wird ermächtigt, für die 
Belange des Krankenhauswesens durch Rechtsverord-
nung die zuständige Behörde zu bestimmen.  Es erläßt 
Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Geset-
zes.

 

 

  § 41 
Ausbildungsstätten, nicht öffentlich geförderte Kranken-

häuser, Hochschulkliniken

(1) Auf die Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1 a KHG sind 
die Vorschriften der Abschnitte II und III und des § 40 mit 
Ausnahme des § 26 Abs. 2 und des § 30 entsprechend 
anzuwenden.

(2) Auf nicht öffentlich geförderte Krankenhäuser finden 
nur § 2 Abs. 1 Satz 2, §§ 7 und 8, einschließlich der auf § 
8 Abs. 2 gestützten Rechtsverordnung, § 10 Abs. 1 hin-
sichtlich der Mitwirkung im Rettungsdienst, § 11 Abs. 1 
und § 12 Anwendung.

(3) Auf Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug 
finden § 7 mit der Maßgabe, dass es einer Beteiligung 
der Krankenkassen nicht bedarf, § 8 einschließlich der 
auf § 8 Abs. 2 gestützten Rechtsverordnung und § 12 
Anwendung.

(4) Auf Krankenhäuser nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 KHG sind die 
Abschnitte I und II, Abschnitt IV mit Ausnahme des § 33 
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Abs. 1, des § 34 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 und der §§ 35 bis 37 
sowie Abschnitt V mit Ausnahme des § 42 Abs. 1, 2 und 
4 anzuwenden.

(5) Auf Krankenhäuser, deren Träger bundesunmittelba-
re Körperschaften gemäß Artikel 87 Abs. 2 des Grund-
gesetzes sind, findet § 12 keine Anwendung.

 

  § 42 
Übergangsvorschrift

(1) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemäß § 
25 Abs. 14 letzter Halbsatz sind für die Bestimmung der 
durchschnittlichen Nutzungsdauer bei Anlagegütern die 
Regelungen der Abgrenzungsverordnung vom 5. De-
zember 1977 (BGBl. I S. 2355) sinngemäß anzuwenden.

(2) § 22 Abs. 2 ist auch auf solche Investitionen anzu-
wenden, die aufgrund der Jahreskrankenhausbaupro-
gramme 1985 bis 1987 gefördert

und deren förderungsfähige Kosten noch nicht festge-
setzt worden sind.

(3)  Nach Erarbeitung der Rahmenvorgaben nach § 14 
gelten die Feststellungsbescheide nach § 16 des Kran-
kenhausgesetzes Nordrhein-Westfalen - KHG NW - vom 
3. November 1987 (GV. NW. S. 392), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. Juli 1996 (GV. NW. S. 349), 
bis zur Änderung nach § 15 oder § 16 weiter. § 110 SGB 
V bleibt unberührt.

 

 

  § 43 
Inkrafttreten

 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Krankenhausgesetz Nord-
rhein-Westfalen - KHG NW - vom 3. November 1987 
(GV. NW. S. 392), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 31. Juli 1996 (GV. NW. S. 349), außer Kraft. § 25 
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Absätze 1 bis 3, 5, 6 Satz 4, 7, 8 Sätze 1 und 2 sowie Ab-
satz 9 treten mit Wirkung vom 1. Januar 1998 in Kraft.

Düsseldorf, den Dezember 1998

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 
Der Ministerpräsident 
Wolfgang C l e m e n t

Der Finanzminister 
Heinz S c h l e u ß e r

Die Ministerin für 
Schule und Weiterbildung, 

Wissenschaft und Forschung 
zugleich für

die Ministerin für Arbeit, Soziales und 
Stadtentwicklung, Kultur und Sport 

Birgit F i s c h e r
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